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IPRG §44

Rechtssatz

Es kann in der Natur einer Entsendung liegen, daß sie in erster Linie an einen bestimmten Erfolg, der erst die

Erbringung der bedungenen Arbeitsleistung ermöglicht, orientiert ist. Kann dieser Erfolg auf Grund objektiver

wirtschaftlicher Veränderungen oder auf Grund des subjektiven Verhaltens des Entsandten nicht verwirklicht werden,

fällt damit unter Umständen die Geschäftsgrundlage für die in vorübergehender Ergänzung des Arbeitsvertrages

vereinbarte Entsendung weg, ohne daß aus diesem Grunde schon eine Entlassung oder sonst eine Beendigung des an

sich weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden müßte.
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